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RS OGH 1983/3/17 6Ob588/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1983

Norm

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Ausschluß der Möglichkeit Kosten gemäß § 54 Abs 1 ZPO zu verzeichnen, weil das Erstgericht entgegen § 261 Abs 1

ZPO die Einrede der Streitanhängigkeit ohne vorhergehende mündliche Verhandlung entschieden hat. Nachträgliche

Kostenverzeichnung bleibt daher statthaft.
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